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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1982

Norm

ABGB §1054

ZPO §226 IIB3

ZPO §266 B

Rechtssatz

Beruft sich der Verkäufer darauf, daß ein bestimmter Preis dem Kaufvertrag zugrundegelegt wurde, behauptet der

Käufer aber es sei ein niedrigerer bestimmter Preis vereinbart worden, tri;t den Verkäufer die Beweislast, daß sein

Vorbringen ist.
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